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I . Begriff und Gliederung der Betriebswirtschaftslehre.

1. Begriff der Betriebswirtschaft.
Tie Wirtschaft dient dem Verbrauch. Ihre Aufgabe ist, oem

Volke die besten Lebensbedingungen zu schaffen und d>en Staat
wirtschaftlich zu sichern. Wirtschaft ist daher Güter
Beschaffung zur Befr iedigung vorhandener B r d ü r f -
nisse. Sie ist Unterhalts- und Erwerbsfürsorge. Tcr Ur-
grund aller Wirtschaft ist die menschliche Natur mit ihren
Bedürfnissen. Die Bedürfnisse, vom bedürfenden Subjekt
abstrahiert, bilden den Bedarf. Ziel der Wirtschaft ist, Bedarf
und Bedarfsdeckung in Einklang zu bringen. Das Wesen des
Wirtschaftet drückt Plenge etwas anders folgendermaßen aus:
„Wirtschaften ist weder Bedarf noch Deckung, weder Produktion
noch Konsumtion, sondern die berechnende Tätigkeit, um das
vorhandene Verhältnis zwischen Bedarf und Deckung zu
beeinflussen".

Die Beschaffung der Deckung: die Erzeugung der Güter
und ihre Weiterleitung an den Konsumenten geht im Betr iebe
vor sich. Der Betrieb ist der Or t des Wirtschaftend Er umfaßt
alles, was zur Deckungsbeschaffung notwendig ist: die Werk-
stätte und die M i t t e l des Betreibens, kurz die Technik der
Werkverrichtung, ferner aber auch die Zweckwahl der Werk-
verrichtung, ihre Zielsetzung, ihre Planung und Vorbereitung,
kurz die Wirtschaft. Betrieb nehmen wir gleichbedeutend mit
Betriebswirtschaft. Es gibt zwar viele Verriebe, hier abe? ist
nur eine Art, der Wirtschaftsbetrieb, Objekt der Betrachtung.

Der Betrieb besitzt demnach zwei Sphären, die freilich
niemals getrennt sind, sondern sich gegenseitig durch-
dringen: die technische und die wirtschaftliche. Die Prinuärc
Sphäre ist die Wirtschaft, wenn sie sich auch immer einer Technik
bedienen muß. Die Wirtschaft gibt der Technik die Zielsetzmng,
sie gibt ihr Impuls, Richtung und Kraft. Ist die Wirtschaft
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„Zweckwaihl" zur Verwertung vorhandener Mittel, so ist die
Technik „Mittelwahl" zur Erzielung einer Leistung. Nur beide
zusammen, vereinigt im Betrieb, lösen das Bedarfsdeckungs-
problem. Ist das Bedürfnis ewig, wie die unveränderliche
Menschenmatur, so ist es auch die Betriebswirtschaft. Was
sich ändert, das ist die Technik des Betreibens und das „Wirt-
schaftssystem" (Sombart). Die verschiedenen Formen der
Technik und die verschiedenen Wirtschaftssysteme sind historische
Erscheinungen. Die Betriebswirtschaft als Organisation zur
Deckungsbeschaffung für Bedürfnisse ist zeitlos. Es gibt also
eine Betriebswirtschaft an sich, unbeschadet der technischen
und wirtschaftsorganisatorischen Formwandlungen.

Der Netrieb ist eine Leistungsgemeinschaft. Er ist plan-
mäßiger Tauervollzug einer Handlung, ist organisierte „Werk-
verrichtung", wie primitiv und wie kompliziert sie auch sein
mag. Die Technik bestimmt den Gang der Werkverrichtung,
den Einsatz der Mittel und die Verfahren, und stets ist zu einer
bestimmten Zeit — in gewissen Grenzen — nur eine Art der
Betriebstechnik in Anwendung, nämlich die, die dem technischen
Entwicklungsstand entspricht.

Die Betriebstechnik ist doppelter Art: eine Werkstatt-
(Ingenieur-) und Verwalwngs-(kaufmä'nnische) Technik. Erstere
bestimmt die Verfahren und Mittel der Produktion, letztere die
Verfahren des außerbetrieblichen Verkehrs (Einkauf und Ver-
kauf) und der innerbetrieblichen Verwaltung: Organisation der
Verwaltung und des Rechnungswesens.

Die Wirtschaft im Betriebe gibt an, was, wieviel und wann
gekauft, produziert, um welchen Preis und unter welchen Be-
dingungen verkauft werden soll. Sie beschafft auch die Mittel
zur Ausstattung und Einrichtung des Betriebes.

Das Wirtschaftssystem wird nach Sombart (außer durch
die in dieser Wirtschaftsform angewandte Technik) durch eine
bestimmte Ordnung und eine bestimmte Wirtschafts-
gesinnung gekennzeichnet. Die Wirtschaftssysteme, in die der
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Betrieb eingegliedert sein kann, sind: die Eigcruwirtchaft
(Sklaven-, Fronhofswirtschaft), Handwerkswirtschiaft, die
Wirtschaft der Unternehmung, die GenossenschNfts-und
die Gemeinwirtschaft. Jedem dieser Wirtschaftssiystene ist
eine andere Ordnung (Wirtschaftsverfassung, Werhcltnis
zwischen Kapital und Arbeit) eigen und eine and<ere Wirt-
schaftsgesinnung, die das Ziel des Wirtschaftens bestimmt und
ihm einen eigenen Geist einhaucht: ob Gewinnerzielung oder
Bedarfsdeckung oder Genossenförderung.

Das Z i e l des Betr iebes ist in allen Wirtschaftssystemen
dasselbe: die größte Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet etwas
Doppeltes: größten Wirkungsgrad der Technik und zweckmäßig-
sten Einsatz der Mittel, also beste Zweckwahl. Selbst größter
technischer Wirkungsgrad am unrechten Ort (Stellen geringen
oder fehlenden Bedarfs) ist von Wirtschaftlichkeit weit entfernt.
Die betriebliche Wirtschaftlichkeit ist deshalb das Ziel des Be-
triebes an sich und ist an kein Wirtschaftssystem gebunden.

Die einzelnen historischen Systeme besitzen daneben noch
weitere Ziele, die sie verfolgen: z. B . die kapitalistische Unter-
nehmung die größte Rentabilität (den größtmöglichen Rein-
gewinn). Wenn auch ein Reingewinn ohne Wirtschaftlichkeit sehr
wohl erzielt werden kann, so doch der größtmögliche Reingewinn
ohne Wirtschaftlichkeit sicherlich nicht. Die Gemeinwirtschaft hat
zum Ziele die beste Bedarfsdeckung, ohne daß sie an größten
Gewinn denkt oder wenigstens denken sollte; aber auch bei ihr ist
beste Bedarfsdeckung ohne Wirtschaftlichkeit nicht zu erreichen.

Bei den einzelnen historischen Wirtschaftssystemen ist in der
Technik des Betriebes kein Unterschied vorhanden, nur in der
Wirtschaft. Betrieb und Unternehmung unterscheiden sich
dadurch, daß die Unternehmung eine historische Forn des Be-
triebes ist, ebenso wie es die Eigen« und Zunftwirtschift waren,
die Genossenschafts« und öffentliche Wirtschaft sind. Die Unter-
scheidungen treffen ohnehin nur die Sphäre der Wirtshaft, nicht
die der betrieblichen Technik.
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2. Begriff und Methode der Betriebswirtschaftslehre.
2) Vegrtff.

Alle Wirtschaft geht im Betriebe vor sich. Die Wirtschaft des
Betriebes, in welcher Form dieser auch bewirtschaftet, in welchem
Gent er auch immer geführt werden möge, steht im Mittelpunkte
der Betriebswirtschaftslehre. Objekt dieser Disziplin ist daher
der wirtschaftende Bet r ieb , und zwar seine beiden Sphären,
die Technik und die Wittschaft. Die Betriebswirtschaftslehre
ist daher die Lehre vom wirtschaftenden Betrieb, aber vom
Standpunkt der Einzelwirtschaft aus'). Darum ist die Be-
zeichnung dieser Disziplin mit „Betriebswirtschaftslehre"
richtig. Nicht richtig wäre die Bezeichnung „Betriebs^
lehre", weil dann die Gefahr einer reinen Technik, einer
reinen Rechnungswissenschaft nahe läge. Die Wirtschaft käme
unter Umständen zu kurz. Ebensowenig trifft die Bezeichnung
„Betriebswissenschaft" zu, weil auch hier die Wirtschaft nicht
genügend berücksichtigt wird. Betriebswissenschaft hat die
Bedeuwng von „wissenschaftlicher Betriebsführung", „Tay-
lorismus" im weiteren Sinne. Wissenschaftliche Betriebs-
führung aber ist nur ein kleiner Teil der Betriebswirtschafts-
lehre. Auch die älteren Bezeichnungen: Privatwirtschafts-,
Einzelwirtschaftslehre treffen den Kern dieser Disziplin nicht
so gut. Die Betriebswirtschaftslehre befaßt sich nicht nur mit
Privatwirtschaften, sondem ebenso mit genossenschaftlichen und
öffentlichen Betrieben. Wenn wir bisher fast nur die Unter-
nehmung betriebswirtschaftlich erfaßt haben, so zeigt das nur
den unvollkommenen Stand der Forschung, der in der Jugend
der Disziplin begründet ist.

Die Bezeichnung „Einzelwirtschaftslehre" wäre nicht falsch,
wäre vielleicht sogar am wenigsten mißverständlich, aber sie
drückt das Spezifische dieser Disziplin, bei der es um ver-
nunftgemäße Betriebsführung geht, nicht so klar aus.

) Dai ergibt leinen Vegensah zur Volkswirtschaftslehre, da die Grund«
bider Tellblsziplinen dies ^ ' " ^ "

dei Arbeitsteilung.
sah« beider Lellblsziplinen bieselben sind. Zwischen beiden besteht nur das Per
hält« ^ . ..
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Noch aus einem anderen Grunde ist die Bezeichnung „Be-
triebswirtschaftslehre" glücklich: sie ist system bildend. Vom
Betriebe läßt sich ungezwungen ein System der Betriebswirt-
schaftslehre aufbauen. Die systembildende Idee ist die des Be-
triebes als Organismus.

Der Betrieb ist ein Organismus und enthält alles, was
man zu einer Systembildung braucht. (5r zeigt den Unter-
suchungsgegenstand in aller wünschenswerten Exaktheit und
Konkretheit: er ist eine empirische Realität.

Die rationale Gestaltung des Wirtschaftens im Betriebe,
das ist der Sinn der Betriebswirtschaftslehre. Sie untersucht
die Vorgänge im Betriebe, das Gesamtleben der Betriebswirt-
schaft und alles, wovon dieses Leben abhängt. Ihr Ziel ist,
dem Betrieb die Wege zur größten Wirtschaftlichkeit zu zeigen.
I n den historischen Formen der Betriebswirtschaft kommen
noch zeitbedingte Sonderziele, z. V . in der kapitalistischen Unter-
nehmung höchste Rentabilität, in der Gemeinwirtschast beste
Bedarfsdeckung vor.

d) Methode.
Die Vorgänge im Betriebe sind etwas Reales; deshalb ist

zunächst das Tatsächliche, das Seiende zu erfassen. Die Betriebs-
wirtschaftslehre ist eine Beobachtung^, eine Erfahrungs-
Wissenschaft. Darum sind die realen Vorgänge der Ausgangs-
punkt der Betrachtung.

Die Forschungsmethode, die sich hieraus ergibt, ist die
systematische Beobachtung, Sammlung von Betriebsmaterial,
Betriebszahlen, Betriebsstatistiken, Betriebsergebnissen, Be-
triebsweisen.

Die Darstellungsform des Tatsächlichen ist die B e -
schreibung: einer Organisation, einer Buchhaltung, einer
Kalkulation. Solange man nur bei der Beschreibung verbleibt,
bewegt man sich auf dem Gebiete der Vorwissenschaft.

Zur Sammlung des Brtriebsmawrials kommt die Vor-
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Weitung nach der kausaltheoretischen Forschungsmethodc
hinzu. Denn die Betriebswirtschaftslehre hat nicht nur Be-
triebsweisen in ihrer Existenz und in ihrem Ablauf darzustellen.
Sie hat sie auch in ihrem Zusammenhang und ihrer Abhängig-
keit zu erkennen, in ihrer Gesetzmäßigkeit, in Ursache und Wir-
kung. Das Ziel ist die Erkenntnis, wie bei jeder Wissenschaft.
Hierin ist die Betriebswirtschaftslehre zunächst reine Wissen
schaft, Theorie, aber stets fußend auf Betriebstatsachen und
Beobachtungen des Betriebes. I n der Erkenntnis dieser Gesetz-
mäßigkeiten kommen vor allem die naturwissenschaftlichen
Elemente der Betriebswirtschaft zum Ausdruck.

Die betriebswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten sind jedoch
nur Regelmäßigkeiten. Sie setzen sich nicht wie ein Natur-
gesetz durch.

Zur Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten kommt die betriebt
wirtschaftliche Theorie durch die Induk t ion in ihren drei
Formen: durch Abstraktion, durch die Statistik und die Analyse.
Durch die isolierende Methode werden die Erscheinungen von
allen komplizierenden Elementen, die die konstante Tendenz
verbergen, bereinigt und in Tendenzen zum Ausdruck gebracht.

Die Induktion muß, selbst bei einer so stark empirisch fun-
dierten Wissenschaft, wie es die Betriebswirtschaftslehre ist,
durch die Deduktion ergänzt werden. Durch Induktion
allein kommt die Betriebswirtschaftslehre nicht zum System.
Nach einem gewissen Zeitraum, bei einem gewissen Stand der
Einzelforschung, muß die Deduktion hinzutreten, wenn man
aus der Summe zu einem System, aus den Teilen zum Ganzen
kommen will.

Das aber charakterisiert die Wissenschaft: der systematische
Aufbau und die Bildung von Begriffen. Begriffsbildung und
Systematisierung ist auch das, was man von der Betriebs-
wirtschaftslehre erwarten muß. Das Seiende wird erst durch
den Begriff zum Gewußten. Denn erst wenn man das Wesent-
liche erfaßt hat, hat man die Wirklichkeit erfaßt. Wie sich die
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Wissenschaft auf dem Gebiete der Begriffe bewegt, so die
Vorwissenschaft auf dem Gebiete der Begriffslosigkeit. Zur
Vorwissenschaft gehören konkrete Vorstellungen, also Beschrei-
bung statt Erklärung, Summe statt Stjstem.

I n der Untersuchung der Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft
im Betriebe ist die Betriebswirtschaftslehre Theorie. Das
Wesen einer jeden Theorie ist die Erklärung und Begrün-
dung von Tatsachen; das Wesen der Wirtschaftstheorie die
Erklärung und Begründung von wirtschaftlichen Erscheinungen.
Eine Theorie ist so gut und so schlecht̂  wie sie die Erscheinungen
zu erklären vermag. Darum muß eme Theorie 1. wahr sein,
d. h. den Tatsachen entsprechen; 2. logisch richtig, d. h. folge-
richtig abgeleitet sein. Ein Unterschied zwischen einer so fun-
dierten Theorie und der Praxis kann nicht bestehen, wenn die
Betriebstatsachen wirtlich, richtig beobachtet und die Folge-
rungen logisch sind. Wenn man einen Unterschied zwischen
Theorie und Praxis feststellen sollte, so ist entweder die Theorie
falsch oder die Praxis faul.

Zur kausaltheoretischen Forschungsmethode tritt die tele-
ologische, die das Verhältnis von Zweck und Mittel unter-
sucht. Hier wird die Betriebswirtschaftslehre zur Lehre von der
M i t t e l w a h l , und als solche ist sie besonders wichtig, da der
Betrieb immer danach streben muß, das Prinzip des kleinsten
Mittels zu verwirklichen. Die betriebswirtschaftliche Forschung
hat z . B . Zahlen des Wirkungsgrades aufzustellen, um Ver-
gleichsmaßstäbe zu liefern.

Die Untersuchung der Betriebsvorgänge geschieht nicht nur
um der reinen Erkenntnis willen, sondern auch zu dem Zweck
der Anwendung in der Betriebsführung. So tritt zur theoreti-
schen Betriebswirtschaftslehre die angewandte. Sie entwickelt
aus den erkannten, wirtschaftlichen Zusammenhängen die
Grundsätze der Betriebsführung. Die Betriebswirtschafts-
lehre ist deshalb auch eine Zweckwissenschaft.

Aus dem Wesen der Betriebswirtschaftslehre als Erfahrungs-
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und Zweckwissenschaft, als theoretische und angewandte Wissen-
schaft, ergeben sich die zwei Seiten der Untersuchung der Be-
triebsvorgänge: die Wesensseite und die Verfahrensseite. Sie
ist darum Strukturlehre und Methodenlehre. Die Betriebs-
wirtschaftslehre ist daher die Lehre von der reinen und
angewandten (oder praktischen) Betriebsökonomie.
Ihre Hauptproblemkreise sind drei: Finanzierung, Organisation
und Rechnungswesen. Ihre technischen Hilfswissenschaften sind
folgende fünf: Buchhaltung und Bilanz, Kalkulationstechnik,
Wirtschaftsmathematik, Betriebsstatistik und Organisations-
technik.

Der Betrieb und seine Wirtschaft sind aber nicht autonom
und autark. Die Betriebswirtschaft ist, wie jede Wirtschaft,
von fremden Bedürfnissen abhängig. Sie strebt daher zu andern
Betrieben, zu fremden Wirtschaft- und Haushaltsbetrieben.
Von entscheidender Bedeutung ist darum für sie Bedürfnis
und Nachfrage. So tritt neben die wirtschaftliche Betriebs-
lehre die betriebswirtschaftliche Verkehrslehre: die Betrachtung
des Marktes, des Zahlungs-, Kredit- und Effektenverkehrs.
Zu den innerbetrieblichen Fragen treten so die zwischenbetrieb-
lichen. Inner- und zwischenbetriebliche Dinge gehören zu den
Problemkreisen der Betriebswirtschaftslehre, die überbetrieb-
lichen zur Sozialökonomik. Überbetriebliche Probleme sind
z. B . die Bevölkerungstheorie, die Geldtheorie. Die zwischen-
und überbetrieblichen Probleme stellen bereits eine Abstraktion
dar; konkret ist nur der Betrieb und das Leben in ihm.

3. Tie Gliederung der Betriebswirtschuftslehre.
Die Betriebswirtschaftslehre ist eine theoretische und eine

angewandte, die theoretische eine allgemeine und eine be-
sondere. Die allgemeine Betriebswirtschaftslehre behandelt
das allen Wirtschaftsbetrieben Gemeinsame. Auch die betriebs-
wirtschaftliche Verkehrslehre besitzt eine Theorie und ihre An-
wendung. Die in den Betrieben angewandte Technik bildet den
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Gegenstand der technischen Hilfswissenschaften. Vereinfacht
ergibt sich folgende Gliederung der Betriebswirtschaftslehre:
ä.. Wirtschaftliche Betriebslehre.

I. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre.
(Theorie und Prinzipienlehre des Betriebes.)

II. Besondere Betriebswirtschaftslehre.
(Theorie und Prinzipienlehre der einzelnen Betriebszweige.)

1. Land- und Forstwirtschaft.
2. Industrie (und Versorgungsbetriebe).
3. Verkehrsbetriebe:

a) Transport-(Güter», Personen-, Nachrichtenvertehr),
d) Unterbringungsbetriebe.

4. Handel.
5. Banken.
6. Versicherungsbetriebe.

6. Betriebswirtschaftliche Vertehrslehre.
I. Allgemeine Vertehrslehre.

(Theorie und Vrinzipienlchre des betrieblichen Verkehrs.)
II. Besondere Vertehrslehre:

(Theorie und Prinzipienlehre der einzelnen Veilehrsorganisationen.)
1. Kredit- und Zahlungsverkehr.
2. Markt« und Börsenverkehr.
3. Güter«, Personen« und Nachrichtenvertehr.

(?. Betriebswirtschaftliche Technik:
1. Buchhaltung und Bilanz.
2. Wirtschaftsmathematik.
3. Kaltulationstechnik.
4. Statistik.
5. Organisationstechnil.

I I . Wirtschaftsformen.
1. Betriebswirtschaft und Wirtschaftsordnung.')

Die Wirtschaft als Bedarfsdesungsorganisation verlangt eine
verschiedene Gestaltung, eine größere Freiheit oder eine stärkere
Bindung, je nach den Vorbedingungen der Produktion und der

') Veigl. B ö h m , Franz, Ordnung bei Wirtschaft als rochtsschüpferische
Leistung und geschichtliche Aufgabe. Stuttgart 1U37.

M i l s c h , a. a. c.
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Verteilung. Wirtschaftsorganisation ist eine Frage der Zweck-
mäßigkeit.

Nach dem Grade der Bindung können die Wirtschaften freie
oder gebundene (gelenkte, gesteuerte) sein.

Freie Wirtschaft ist eine (abgesehen von der stets notwendigen
Gewerbeordnung und den a l lgemeinen Wettbewerbsgesetzen)
vom Staate unbeeinflußte Wirtschaft. Unter neuzeitlichen
Verhältnissen kann sie freilich niemals eine völlig freie sein.
Sie wird vor allem charakterisiert:

1. durch freien Zugang zum Gewerbe,
2. freie Kombinationsmöglichleit der Produktionsmittel,
3. freie Bestimmung der Art und des Umfanges der Produttion,
4. freie Preisbildung.

Zur Voraussetzung hat freie Wirtschaft mit ihrer freien
Dispositionsmöglichkeit des Unternehmers vor allem zweierlei:

1. kleingewerblichen Betrieb (mit wenig Anlagen) und
2. vollständigen Wettbewerb.

Mit der Zunahme der Betriebsgröße und der dauernd ge-
steigerten Verwendung von maschinellen Anlagen gingen die
Voraussetzungen für die freie Wirtschaft in zunehmendem Maße
verloren, wenn auch in verschiedenem Grade in den einzelnen
Wirtschaftszweigen und Wirtschaftsstufen (von der Urproduktion
bis zum Einzelhandel). M i t dem Verlust der nötigen Voraus-
setzungen führte die freie Wirtschaft zur Unordnung; an ihr
ging die liberal-kapitalistische Wirtschaft zugrunde. Denn Ord-
nung ist in der Wirtschaft Voraussetzung für die gedeihliche
Entwicklung sowohl der Einzel- als auch der Volkswirtschaft.

Zur Sicherung der Ordnung erfordern neuzeitliche
Produktionsbedingungen eine Lenkung der Wirtschaft,
wenngleich der Grad der Lenkung entsprechend den jeweiligen
Bedingungen ein durchaus verschiedener sein kann. Daher
wurde die freie durch die gelenkte Wirtschaft abgelöst.

Gelenkte Wirtschaft ist eine durch den Staat und seine Organe
gesteuerte Wirtschaft. Die Steuemng hat dabei die Erfüllung
der wirtschaftspolitischen Ziele des Staates zu gewährleisten.
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Die M i t t e l der Steuerung sind überaus mannigfaltig, je

nach der Art des erstrebten Zieles: Genehmigungszwang,
Preisbildung und Preisüberwachung, Kontingentiemng der
Rohstoffe, Bestimmung der Art und des Umfanges der Produk-
tion, Zwangsorganisationen (Zwangskartelle, gewerblicher
Aufbau der Wirtschaft u. v. a.). Die weitestgehende Form der
Wirtschaftslenkung ist staatlicher Eigenbetrieb.

Durch die Lenkung der Wirtschaft soll die im freien Spiel
der Kräfte verlorengegangene Ordnung wiederhergestellt
werden. Wirtschaftsordnung ist die innere Gestaltung
des Wirtschaftsablaufes zur zwangsläufigen Erreichung des
gewünschten Zustandes. Ordnung ist stets etwas Innerliches
und Zwangsläufiges. Regelung dagegen ist mehr äußerliches
Lenken. Die Ordnung muß sich aus der zu ordnenden Materie
organisch ergeben; dagegen ist die Regelung etwas Mechanisches
und kann deshalb nur eine vorübergehende Lösung darstellen.

Das Mittel der Verwirklichung der Wirtschaftsordnung ist
das Wirtschaftsrecht. Dieses führt zu einer Wirtschafts-
verfassung. Unter Wirtschaftsverfassung sind die Normen
wirtschaftlichen Verhaltens zu verstehen. Sie umfaßt sowohl
gesetztes als auch ungeschriebenes Recht. Sie setzt immer eine
bewußte Entscheidung für ein bestimmtes wirtschaftspolitisches
System voraus. Die Wirtschaftsverfassung entscheidet zunächst
über die Organisation der Wirtschaft: ob Verteilungswirtschaft
oder Marktwirtschaft.

I n der Verteilungswirtschaft werden Erzeugung und Ver-
brauch unmittelbar vom Staate gelenkt. Das vorwiegende
Mittel der Wirtschaftsführung ist die Anordnung und die un-
mittelbare Steuerung.

Der Verteilungswirtschaft fehlt es zumeist an der inneren
Ordnung. M i t den Methoden äußerlicher, mechanischer Lenkung
läßt sich das moderne dynamische Wirtschaftsleben nicht optimal
gestalten. Darum bemhen die Wirtschaftsverfassungen der
arbeitsteiligen Verkehrswirtschaften fast ausnahmslos auf dem
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Marktprinzip: Produktion für den Markt, als dem Inbegriff
aller Tauschmöglichkeiten.

Von dem Zustand der einzelnen Teilmärkte, der Markt-
form, hängt es ab, von welchem Lenkungsmittel der Staat
zur Ordnung des Marktes Gebrauch macht. Marktform und
Marktverfassung müssen aufeinander abgestimmt sein.

Immer stehen beim Ordnen des Marktes drei Prinzipien im
Vordergründe: das Prinzip des Vorranges des Gemeinnutzes
vor dem Eigennutz, das Prinzip der Leistung und das der
Ordnung.

Die Erfüllung des Prinzipes des Gemeinnutzes ist zu
allererst sicherzustellen. Die Erfüllung des Leistungsprin-
zip es erfolgt im Bereich der gewerblichen Wirtschaft am zweck-
mäßigsten unter möglichster Entfaltung privater In i t ia t ive .
Diese garantiert am besten den vollen Einsatz der wirtschaftenden
Persönlichkeit.

Das Ordnungspr inzip ist Voraussetzung zur erfolg-
reichen Durchführung des Leistungsprinzip es. Aus den
Prinzipien der Leistung und der Ordnung ergibt sich das Prinzip
echten Leistungswettbewerbes, ein Wettbewerb durch die
Güte der Leistung, niedrige Kosten und damit auch niedrige
Preise. Dem echten Leistungswettbewerb steht der Kapital-
wettbewerb und der unlautere, rechtswidrige Wettbewerb
gegenüber, die beide die Ordnung der Wirtschaft zerstören.

Nach dem Umfange des Wettbewerbes unter-
scheiden wir:

1. Märkte mit vollständiger Konkurrenz,
2. Markte mit unvollständiger Konkurrenz,
3. Märkte mit fehlender (ausgeschalteter) Konkurrenz.

Vollständige Konkurrenz ist dann gegeben, wenn eine
Vielzahl von Erzeugern einer Vielzahl von Ver-
brauchern so isoliert gegenübersteht, daß der einzelne die
Höhe des Preises nicht beeinflussen kann. Markt«
wirksam wird bei vollständiger Konkurrenz nur die Güte der

M e l l e r u w i c z , Allgemeine Vetriebswirtschaftslehre. 2
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Leistung, die in der Qualität des Erzeugnisses und in der Höhe
der Preisforderung zum Ausdruck kommt. Bei vollständiger
Konkurrenz ist der Wettbewerb zwangsläufig ein reiner Leistung^
Wettbewerb. Methoden des Nichtleistungswettbewerbs (z. B .
Preisschleuderei durch Verkauf unter Selbstkosten) bleiben,
wenigstens auf die Tauer, unwirksam, weil die Einzelnachfrage
oder das Einzelangebot die allgemeine Markttendenz nicht zu
beeinflussen vermögen.

Bei unvollständiger Konkurrenz (Beschränkung durch
private Bindung — Kartelle — oder durch überwiegenden
Anteil am Angebotsmarkt — möglich bei Großunternehmungen
der verschiedensten Art) ist die Unbeeinflußbarkeit von Angebot
oder Nachfrage durch den einzelnen soweit aufgehoben, daß
eine der Marktparteien das Marktgeschehen, ins-
besondere die Preisbildung, bewußt beeinflussen kann.
Tamit ist die Ohnmacht gegenüber dem Markt, die den wirkungs-
vollsten Schutz des Leistungswettbewerbes bildet, aufgehoben,
und Methoden des Nicht-Leistungswettbewerbes können mit
Erfolg zur Anwendung gebracht werden. Tie hinter den markt-
beherrschenden Gruppen stehende Kapitalmacht verleiht ihren
Maßnahmen eine nachhaltige Wirkung. Durch Kapitalwett-
bewerb und unter Einsatz wirtschaftlicher Macht wird der Markt
nach den Wünschen der herrschenden Gruppe geregelt. Bei
unvollständiger Konkurrenz besteht kein reiner Leistungswett-
bewerb mehr.

Was von der unvollständigen Konkurrenz gesagt wurde, gilt
in der Marktwirtschaft in erhöhtem Maße von der Marktform
der fehlenden Konkurrenz, dem M o n o p o l . Es kann als
besonders extremer Fal l der unvollständigen Konkurrenz an-
gesehen werden, bei der die Herrschaft der einen Marktpartei
soweit geht, daß sie den Martt autoritär gestalten und den
Preis nach eigenem Ermessen festsetzen kann. Der Wettbewerb
kommt deshalb hier als Mittel der Marktordnung nicht in Be-
tracht: die Wettbewerbsverfassung ist für monopolisierte Märkte
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unanwendbar. Sie muß durch eine andere Verfassungs-
form, am besten die unmittelbare staatliche Lenkung, erfetzt
werden.

Ten drei Konkurrenzformen entsprechen wirtschaftsorgani-
satorisch am besten drei durchaus verschiedene Wettbewerbs-
ordnungen:

der vollständigen Konkurrenz der freie Wettbewerb,
der unvollständigen Konkurrenz der gebundene Wettbewerb,
der fehlenden Konkurrenz die autoritäre Lenkung.

Die Regelung des Wettbewerbes und seine Anpassung
an die herrschenden Marktveihältnisse ist Aufgabe des Wet t -
bewerbsrechtes. Das Wettbewerbsrecht ist ein wesentlicher
Bestandteil der Wirtschaftsverfassung.

Der freie Wettbewerb vollzieht sich nach bestimmten
Spielregeln, die Gegenstand des allgemeinen Wettbewerbs-
rechtes, das die Normen des Leistungswettbewerbes enthält,
sind. Von ihrer Einhaltung ist das Funktionieren des Ordnungs-
systemes abhängig. Bei freiem Wettbewerb foll sich auf der
Grundlage des Leistungswettbewerbes die Ordnung von selbst
einstellen. Darum ist der freie Wettbewerb an das Vorhanden-
sein vollständiger Konkurrenz gebunden. Nur wenn das
Leistungsprinzip in der Marktform eine Stütze findet, genügt
das allgemeine Wettbewerbsrecht, um den Leistungswett-
bewerb aufrecht zu erhalten.

Bei unvollständiger Konkurrenz muß die Markt-
verfassung einige Gebiete besonders regeln. Die Regelung,
die allein vom Staate ausgehen sollte, kann bestehen:

1. in der Beseitigung der Konturrenzbeschränkungen zur
Wiederherstellung des freien Wettbewerbes oder

2. im Übergang zum gebundenen Wettbewerb.
I n beiden Fällen ist eine Einengung der Wettbewerbs^

freiheit, ein höheres Maß von Bindungen notwendig, denn auch
die Wiederherstellung der vollständigen Konkurrenz ist nur durch
gewisse Freiheitsbeschränkungen (z. B . Antitrust-Gesetze, Kartell-
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genehmigungszwang usw.) möglich. Der Verfassung des freien
Wettbewerbes ist solange der Vorzug zu geben, wie die Wieder-
herstellung der vollständigen Konkurrenz möglich ist, denn er
„verbindet mit einem Minimum an Verwaltungsaufwand ein
Maximum an Leistungsfähigkeit, Elastizität und Fortschritt"
(Miksch). I m Gegensatz zum Wirtschaftsliberalismus des
19. Jahrhunderts hat man gelernt, 1g.i886l kaire von Wett-
bewerb zu unterscheiden und die Grenzen der Anwendbarkeit
des freien Wettbewerbes zu sehen. Es gibt Märkte, wo der freie
Wettbewerb versagen muß, weil die Gleichgewichtstendenzen
nicht genügend wirksam sind. Diese Märkte müssen in die Form
des gebundenen Wettbewerbes überführt werden.

Welche Maßnahmen dabei im einzelnen ergriffen werden,
ist eine Frage der Wirtschaftspolitik. Stets müssen aber die
Bedingungen des Wettbewerbskampfes so eng gefaßt werden,
daß den einzelnen Unternehmern kein anderes Verhalten als
eine echte Leistungskonkurrenz übrigbleibt.

Die Regelung des Wettbewerbes auf den einzelnen
Märkten ist Gegenstand des speziellen Wettbewerbsrechtes.
Das Kennzeichen des gebundenen Wettbewerbes ist die Er-
gänzung des allgemeinen durch ein spezielles Wettbewerbsrecht,
das häufig die Form der Marktordnung annimmt.

Die Marktordnung enthält Sonderregeln für das Wett-
bewerbsverhalten auf einem bestimmten Markt. Sie enthält
demnach ein wettbewerbliches Sonderrecht, das den besonderen
Voraussetzungen des einzelnen Marktes angepaßt ist. Inhaltlich
muß die Marktordnung mit den Grundnormen der Wirtfchafts-
verfassung und des allgemeinen Wettbewerbsrechtes in Ein-
klang stehen.

Marktordnungen können unmittelbar vom Staa t erlassen
werden (z. B . Ordnung des Reichsnährstandes). Sie können
aber auch unter Aufsicht des Staates von der Wirtschaft selbst
aufgestellt werden (z. B . graphisches Gewerbe, Automobil-
wirtschaft).
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Auf Märkten mit fehlender (ausgeschalteter) K o n -
kurrenz kann die Ordnung nur durch autoritäre Lenkung
oder Eigenwirtschaft des Staates herbeigeführt werden.

Der Weg zur Freiheit führt über die Bindung. Nur der
Zwang zu systemgerechtem Marktverhalten gewährleistet die
freie Entfaltung der wirtschaftlichen Kräfte, die wahre Ordnung
und damit die wahre Freiheit.

I n diese Ordnung der Wirtschaft ist der einzelne Betrieb
gestellt. I n ihr hat er seine Aufgabe zu erfüllen: einen produk-
tiven Beitrag zu leisten zur besten Gesamtbedarfsdeckung.

2. Betriebsformen,
»j Grundformen.

Der verschiedene Geist, der die Wirtschaft beherrscht, be-
stimmt die verschiedenen Betrnbsformen: die unternehmungs-
weise, genossenschaftliche und gemeinwirtschaftliche. Unter-
nehmungen und Genossenschaften sind privatwirtschaftliche,
die Gemeinwirtschaften öffentliche Betriebe.

Die Unternehmung kann nun eine doppelte sein: eine
kapitalistische oder eine sozialistische, je nach der Wirtschafts-
gesinnung und dem Verhältnis von Kapital und Arbeit im
Betriebe.

I n der kapitalistischen Unternehmung herrscht das
Kapital und beherrscht die Arbeit. Die kapitalistische Unter-
nehmung wird durch Rentabilitätsstreben und Rechenhaftigkeit
gekennzeichnet. Nicht nur die einzelne Erwerbswirtschaft, auch
das gesamte System erwerbsweisen Wirtschaftens findet im
Reinertrag und in der Erzielungsmöglichkeit eines Reinertrages
seinen Regulator und dadurch seine Organisation.

I n der sozialistischen Unternehmung ist das Ziel nicht
höchster Reinertrag, sondern beste Bedarfsdeckung, höchster
produktiver Beitrag des Einzelbetriebes zur Gesamtbedarfs-
deckung. I m Mittelpunkte und an erster Stelle steht die Arbeit,
das Kapital dient; es ist nur Mittel zum Zweck.
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Von der Gemeinwirtschaft unterscheidet sich die sozialisti-

sche Untemehmung nur durch die Organisat ion der Wirt-
schaft: ob sie in privaten oder öffentlichen Betrieben vor
sich geht. Je nach der Auffassung vom Sozialismus, die ideen-
mäßig und nach den einzelnen Ländem durchaus verschieden
ist, erhält auch die Organisation der Wirtschaft ihr Gepräge:
sie ist eine privatwirtschaftliche mit sozialistischer Grund-
tendenz oder eine staatliche. Sie führt zu einem verschiedenen
Verhältnis von Freiheit und Bindung, von Persönlichkeit und
Gemeinschaft; von Einzel- und kollektivistischer Wirtschaft, von
Privat- und Staatseigentum.

Das deutsche nationalsozialistische Wirtschafts-
system behält die Einzelwirtschaft bei, stellt sie aber unter
eine höhere Idee: die Idee der Volksgemeinschaft und des Vor-
ranges der staatlichen Belange vor denen der Einzelwirtschaften:
denn vor jedem Betrieb steht der Staat und das Wohl des
Ganzen. Diese Wirtschaftsweise ist vom extremen Individualis-
mus und völligem Kollektivismus gleichweit entfernt, ebenso
von schrankenlos freier Wirtschaft wie von völliger Planwirt-
schaft; sie leugnet nicht den menschlichen Eigennutz, aber sie
betont den Primat des Gemeinnutzes. Sie ist daher eine
Synthese von Gemeinnutz und Eigennutz, von wirtschaftlicher
Freiheit und sozialer Bindung; sie ist ein wirtschaftliches Handeln
nach Normen, die aus dem Wesen und den Belangen der Ge-
meinschaft hervorgehen. Darum erhält bei ihr die Po l i t i k
den Vorrang vor der Wirtschaft, die erstere die herrschende,
die letztere die dienende Stellung, ebenso wie die Arbeit vor dem
Kapital steht.

Steht im Mittelpunkte nationalsozialistischer Wirtschafts-
weise die Arbeit, nicht das Kapital, ist der deutsche nationale
Sozialismus ein Sozialismus der Menschen und nicht der
Sachen, so ist auch die Organisationsform der Wirtschaft, ob
private oder öffentliche, eine Frage der Zweckmäßigkeit des
einzelnen Fa l les . Es kommt stets nur auf die Wirkung der
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einzelnen Formen an; auf ihre Leistungsfähigkeit für die Be-
friedigung des Gesamtbedarfes und den nationalen Wohlstand.
Aus diesem Grunde muß die Wirtschaft eine planmäßige
sein, die einen optimalen Wirkungsgrad für die Gemeinschaft
durch stärksten Einsatz der gemeinschaftsgebundenen Persönlich-
keit garantiert. Die Form, ob privat oder öffentlich, ist nicht
entscheidend, obschon im Normalfalle der Staat nicht die Auf-
gabe hat, selbst zu wirtschaften, sondern der Wirtschaft Aufgaben
zu stellen.

I n die Gruppe der privatwirtschaftlichen Betriebe gehören
außer den Unternehmungen die genossenschaftlichen Be-
triebe.

Genossenschaften sind Personalgesellschaften mit nicht
geschlossener Mitgliederzahl, deren gleichberechtigte und gleich-
verpflichtete Mitglieder durch die Führung eines Betriebes
vollen Erwerb durch gemeinsame Arbeit (Produktionsgenossen-
schaften) oder Förderung ihres Erwerbs oder ihrer Hauswirt-
schaft bezwecken(Verteilungs- oder Verbrauchergenossenschaften).
Ihre Wirtschaftsgesinnung ist die des Solidarismus. Sie
stellen sich die Aufgabe, ihre Betriebsleistungen ihren Mi t -
gliedern so billig wie möglich zu überlassen. Sie sind primär
wirtfchaftsfördernde Betriebe.

Die öffentlichen Betriebe sind, der Idee nach, Gemein-
wirtschaften. Diese sind Betriebe staatlicher, kommunaler oder
ständischer Art mit dem Ziele der besten Deckung vorhandenen
Bedarfes. Ihre Wirtschaftsgesinnung ist gemeinnützig.

Genossenschaftliche und öffentliche Betriebe bilden zur Zeit
die Minderheit.

Von den Wirtschaftsbetrieben ist die öffentliche V e r w a l -
tung zu trennen, die als (Verwaltungs-)Betrieb auch den
Prinzipien der technischen Organisation folgt.

Die F o r m e n der Erwerbswirtschaften ergeben sich aus
ihren Rechtsformen. Von diesen zu unterscheiden sind ihre


